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Liebe Eltern,  

Liebe Erziehungsberechtigte, 

 

es gibt eine neue Corona-Verordnung (die 21. Corona-Verordnung vom 17.11.2020). 

https://www.bildung.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen117.c.237989.de 

Das ist neu: 

1. Maskenpflicht im Unterricht ab Klasse 7.  
Ab dem 19.11.2020 müssen die Klassen 7, 8, 9 und 10 im Unterricht Masken tragen. 
 

2. Bei einem Corona-Fall in der Schule: Wer muss in Quarantäne? 
Nur diese Personen müssen in Quarantäne: 
a) ohne Maske und länger als 15 Minuten näher als 1,50 Meter mit der infizierten 

Person zusammen  
b) ohne Maske und länger als 30 Minuten in einem Raum mit schlechter 

Lüftung mit der infizierten Person zusammen  
 

Bei einem Corona-Fall kontrolliert die Schule:  

- Wer hatte eine Maske auf? Wie war der Abstand? Wie war die Lüftung? 

Maske + Abstand + Lüftung → keine Quarantäne. 

- Wurde eine Regel nicht eingehalten?  

→ Die Schule prüft:  Wer ist Kontaktperson Kategorie 1? 

Die Schule meldet die Personen an das Gesundheitsamt. 

Personen in Quarantäne müssen Distanz-Unterricht machen.  

Die Quarantäne dauert 14 Tage.  

Nur das Gesundheitsamt kann die Quarantäne früher beenden. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Ayten Sariyildiz       Anne Gerber 

Schulleiterin    ZuP-Leiterin 

https://www.bildung.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen117.c.237989.de

